
Abgabenordnung 225

Wissen des Geschäftsherrn oder des Haushaltungs
vorstandes oder einer zu seiner Vertretung nach außen 
befugten Person begangen worden ist und die genannten 
Personen bei der Auswahl oder Beaufsichtigung der An
gestellten oder der Beaufsichtigung der Familien- und 
Haushaltungsmitglieder die erforderliche Sorgfalt auf
gewandt haben.

(3) Die im ersten und zweiten Absatz vorgesehene 
Haftung fällt weg, wenn der Schuldige oder der Haftende 
stirbt, bevor das Straferkenntnis, das gegen sie ergeht, 
rechtskräftig geworden ist.

§ 417

(1) Wer neben dem Schuldigen für Geldstrafe und 
Kosten haftet (§ 416), kann in Anspruch genommen wer
den, wenn die Geldstrafe und die Kosten aus dem beweg
lichen Vermögen des Schuldigen nicht beigetrieben werden 
können.

(2) Die Ersatzfreiheitsstrafen können an dem Schul
digen ganz oder zum Teil vollzogen werden, ohne daß 
die Person, die für die Geldstrafe haftet, in Anspruch ge
nommen wird.

§ 418.
(1) Ist ein und dieselbe Handlung zugleich als Steuer

vergehen und nach einem anderen Gesetze strafbar, so 
ist die Strafe aus dem Steuergesetze zu entnehmen, es 
sei denn, daß das andere Gesetz eine schwerere Strafe 
oder bei ungleichen Strafarten eine schwerere Strafart an
droht (§ 73 des Strafgesetzbuches). Ist die Strafe aus dem 
anderen Gesetze zu entnehmen, so ist eine nach dem 
Steuergesetze verwirkte Geldstrafe besonders zu ver-
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